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Verband Große Münsterländer e.V.

Der VGM e.V. freut sich, Sie als künftige Züchter und Vertreter unserer 
Rasse begrüßen zu dürfen und gibt Ihnen nachstehend einige 
Informationen zum FCI weiten Schutz Ihres Zwingernamens.

• Der Name darf aus maximal drei Worten mit insgesamt 20 
Buchstaben bestehen und darf nur bis zu zwei Leerzeichen 
beinhalten.

• Die Worte „Zwinger“ oder „Kennel“ dürfen im Zwingernamen nicht 
aufscheinen.

• Mit dem Ansuchen sind drei Vorschläge einzureichen. Den von 
Ihnen priorisierten Namen setzen Sie bitte an die erste Stelle. 

• Auf der Hompage der FCI unter www.fci.be können Sie sich 
informieren, ob Ihr Wunschname evt. schon vergeben bzw. noch 
frei ist.

• Die von Ihnen eingereichten Vorschläge werden bei der FCI 
wörtlich weiterverarbeitet. Wenn Sie also „von“, „vom“, „von der“, 
„of“ usw. vor dem Namen wünschen, dann müssen Sie dies im 
Antrag so anführen.

• Die Zuerkennung des Zwingerschutzes ist persönlich auf 
Lebenszeit gebunden, solange dieser nicht gelöscht wird.

• Beachten Sie bitte auch bei der Wahl des Namens, dass Sie für 
den Namen eines Welpen incl. des Zwingernamen maximal 35 
Buchstaben zur Verwendung haben.

• Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus und sende es 
zusammen mit einer Kopie Ihres Meldezettels (Hauptwohnsitz) an 
den Hauptzuchtwart zur Einreichung an den VDH.

http://www.fci.be/�
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Verband Große Münsterländer e.V.

Ich ersuche um FCI Zwingernamenschutz für folgende Rasse:

GROSSER MÜNSTERLÄNDER

Meine Vorschläge ( max. je 3 Worte, 20 Buchstaben, 2 Leerzeichen)

Die oben angeführten Zwinger - Namen sollen:

□ vor dem Welpennamen oder

□ nach dem Welpennamen 

In den künftigen Ahnentafeln angeführt werden.

Den Funktionären des VGM e.V. muß bei Bedarf Zutritt zur Zuchtstätte gewährt werden. Ich nehme 
die Zuchtordnung des VGM e.V. zur Kenntnis.

Vorname Familienname

Geb. - Datum Email

Strasse / Nummer

PLZ - Ort

Telefon Handy

Datum Unterschrift




